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 Voraussetzung für eine Diplomarbeitsbetreuung durch Prof. Reissner ist ein besonderes 
Interesse an den Fächern Arbeitsrecht, Sozialrecht oder Sportrecht – belegt zB durch 
überdurchschnittliche Noten bei der Vorlesungsprüfung, Besuch zusätzlicher 
Lehrveranstaltungen des Instituts oder sonstiges Engagement. 
 
 Es wird ein Thema vereinbart. Die Studierenden sollen zunächst Themenvorschläge 
einbringen. Diese werden dann mit dem Betreuer in einer Sprechstunde diskutiert. Schließlich 
wird gemeinsam ein Thema formuliert. 
 
 Nachdem das Thema fixiert wurde, beginnt der/die Studierende mit der Erarbeitung einer 
Gliederung der Diplomarbeit. Diese vorläufige Gliederung wird in einer Sprechstunde mit Prof. 
Reissner besprochen. Außerdem wird in dieser Grundbesprechung auf wesentliche Literatur 
und Judikatur hingewiesen. 
 
 Es ist erforderlich, dass die Studierenden regelmäßige Besprechungen zu inhaltlichen 
Fragestellungen in Anspruch nehmen. Dafür ist eine Anmeldung zur Sprechstunde bei Prof. 
Reissner nötig (Termine siehe Homepage; Anmeldung per E-Mail an nadine.mueller@uni-
graz.at). Darüber hinaus wird im Sommersemester eine Lehrveranstaltung zum Thema 
„Methodik und Praxis des wissenschaftlichen Arbeitens“ angeboten, die die Studierenden 
wahrnehmen sollten. 
 
 Für formale Fragen des wissenschaftlichen Arbeitens (insb zum Zitierleitfaden), die 
während des Schreibprozesses auftauchen, kann der/die Studierende die Assistent:innen des 
Instituts in zu vereinbarenden Sprechstunden kontaktieren. Prof. Reissner wird hier eine 
Zuteilung, vor allem nach fachlichen Kriterien, vorschlagen. 
 

 
 Es findet zwar keine Vorkorrektur im eigentlichen Sinne statt, die Studierenden sollen aber 
vor Einreichung der Diplomarbeit in einem Abschlussgespräch die weitere Vorgehensweise 
mit Prof. Reissner besprechen. 
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Die Diplomarbeit ist eine wissenschaftliche Arbeit im Umfang von 25 ECTS, dies entspricht 
einer Nettoarbeitszeit von rund 625 Arbeitsstunden. Planen Sie sich daher jedenfalls 2 – 3 
Monate Arbeitszeit ein! Es ist erfahrungsgemäß sinnvoll, sich für die Diplomarbeit ein 
Zeitfenster einzurichten, in dem keine gröberen Prüfungsvorbereitungen (mehr) anstehen. 
Auch die oben skizzierten Arbeits- und Betreuungsschritte sollten erst dann in Angriff 
genommen werden, wenn sich der/die Studierende hauptsächlich auf das Verfassen der 
Diplomarbeit konzentrieren kann. 


